
Corona-Krise - Können Sie von der erneuten 
Verlängerung der Überbrückungshilfe profitieren? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

der Sommer ist da und die Corona-Regelungen werden an die niedrige Inzidenz angepasst. Dennoch gibt es 
noch zahlreiche Beschränkungen für Unternehmen, die sich weiterhin mit den schwierigen Umständen arran-
gieren müssen. Die Bundesregierung hatte bereits nach der Lockdown-Verlängerung im Januar 2021 viele 
bestehende Corona-Hilfen erweitert. Zuletzt hat sie die Überbrückungshilfe III im Juni bis Ende September 
2021 verlängert (als Überbrückungshilfe III plus). 

Im Grunde genommen wurden die Förderbedingungen der Überbrückungshilfe III inhaltlich weitgehend beibe-
halten. Eine wesentliche Neuerung ist jedoch hinzugekommen: die sog. Restart-Prämie. Hierdurch sollen Un-
ternehmen gefördert werden, die bis September 2021 ihre Personalkapazität erhöhen.  

Für den ergänzenden Eigenkapitalzuschuss bei einem monatlichen Umsatzeinbruch von mind. 50 % haben 
wir eine eigenständige Infografik aufgesetzt. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, ob Sie die 
neuen Fördervoraussetzungen erfüllen und in welcher Höhe Sie die Überbrückungshilfe III 
(plus) erhalten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 


